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5. Februar 2019 
 
 

 
Unterrichtung der Parlamente nach § 8 Stabilitätsratsgesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
nach § 8 Stabilitätsratsgesetz (StabiRatG) leiten die Bundes- und Landesregierungen die 
Berichte und Beschlüsse des Stabilitätsrates nach § 1 Absatz 4, § 3 Absatz 3, § 5a Absatz 
2 und § 6 Absatz 1 StabiRatG den jeweiligen Parlamenten zu. Mit Umdruck 19/1121 habe 
ich Ihnen einen Verfahrensvorschlag zur Unterrichtung des Parlaments übermittelt, der mit 
Beschluss der 29. Sitzung des Finanzausschusses am 28. Juni 2018 angenommen wurde. 
 
Unter den folgenden Webadressen finden Sie die Dokumente, die im Nachgang zur 18. 
Sitzung durch das Sekretariat des Stabilitätsrates bereitgestellt wurden: 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_Verzeichnis+TO+PM.pdf?__blob=publicationFile 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP1.pdf?__blob=publicationFile 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP2.pdf?__blob=publicationFile 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP3.pdf?__blob=publicationFile 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP4.pdf?__blob=publicationFile 
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http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP5.pdf?__blob=publicationFile 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/20181206_TOP6.pdf?__blob=publicationFile 
 
Umlaufbeschlüsse zwischen der 17. und 18. Sitzung des Stabilitätsrates: 
 
http://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parlam
entsdokumente/20181206/Umfrageverfahren.pdf?__blob=publicationFile  
 
 
Ausdrücklich möchte ich auf den Beschluss zur Haushaltsüberwachung gemäß § 3 Stabi-
RatG hinweisen (vgl. TOP 2). Durch die im Stabilitätsbericht Schleswig-Holstein durchge-
führten und vom Stabilitätsrat beschlossenen Bereinigungen im aktuellen Kennziffernsys-
tem wird das Land durch die Überführung der im Rahmen der Stützungsmaßnahmen der 
HSH Nordbank angefallenen Verpflichtungen in den Landeshaushalt auch zukünftig nicht 
auffällig werden. Bereinigungen von Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten von Landes-
banken wurden in der Vergangenheit bereits anderen Ländern gewährt. Die geplante, 
sukzessive Inanspruchnahme der Rückgarantie der Länder für die der HSH Nordbank ge-
währten Sunrise-Zweitverlustgarantie hätte ohne die Bereinigung in den nächsten Jahren 
trotz strukturell augeglichener Haushalte in der Methodik der Haushaltsüberwachung des 
Stabilitätsrates zu einer Auffälligkeit führen können. Der Stabilitätrat stellt daher fest, dass 
auch im Berichtsjahr 2018 keine Haushaltsnotlage in Schleswig-Holstein droht. 
 
Der dem Umlaufbeschluss zum Konsolidierungsbericht 2018 für das Jahr 2017 des Lan-
des Schleswig-Holsteins zugrunde liegende Bericht entspricht der Fassung, die ich Ihnen 
bereits als Anlage zu meinem Schreiben vom 14. November 2018 (Umdruck 19/1686) 
übermittelt hatte. 
 
Zu den Regelungen zur Überwachung der Schuldenbremse durch den Stabilitätsrat ab 
2020 (vgl. TOP 5) werde ich dem Landtag zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur Anpas-
sung der Landesregel zur Schuldenbremse (Ausführungsgesetz zu Art. 61 der Landesver-
fassung) vorlegen, welcher zum Ziel hat, die Landesregel mit der neuen Überwachungsre-
gel des Stabilitätsrats in Einklang zu bringen. 
 
Eine Zusammenfassung der Beschlusslage der 18. Sitzung ist beigefügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Monika Heinold 
 
Anlage 
 
 


























































